
 

 

Betreibungsferien, Rechtsstillstand, Gebühren 
 
 
Betreibungsferien 
Zwischen folgenden Zeiten und folgenden Tagen dürfen keine Betreibungshandlungen  
(z.B. Zustellung des Zahlungsbefehls, Rechtsöffnung, Pfändung, Ausstellung eines  
Verlustscheins) vorgenommen werden: 

• Zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr, sowie an Sonntagen und staatlich anerkannten 
Feiertagen  

• Während den Betreibungsferien, nämlich 7 Tage vor und 7 Tage nach Ostern und 
Weihnachten, sowie vom 15. Juli bis 31. Juli  

• Gegen einen Schuldner, dem der Rechtsstillstand nach Art. 57 – 62 SchKG gewährt 
worden ist  

Geschlossene Zeiten sind Schonzeiten und dienen dazu, dem Schuldner persönliche und 
wirtschaftliche Erholung zu gewähren.  

Betreibungsferien gelten nicht im Arrestverfahren, in der Wechselbetreibung und wenn es 
sich um unaufschiebbare Massnahmen zur Erhaltung von Vermögenswerten handelt. 

 

Rechtsstillstand 
In folgenden Fällen muss einem Schuldner Rechtsstillstand gewährt werden. 

• Während des Militär- oder Schutzdienstes  

• Todesfall in der Familie  

• Bei Tod des Schuldners (Betreibung für Erbschaftsschulden)  

• Bei Verhaftung des Schuldners bis zur Bestellung eines Vertreters  

• Bei schwerer Erkrankung des Schuldners (Einvernahmeunfähigkeit des Schuldners)  

• Allgemeiner Notzustand (Epidemie, Naturkatastrophe, Krisenzeit)  

 
Wirkungen auf den Fristenlauf 

Betreibungsferien und Rechtsstillstand hemmen den Fristenlauf nicht. Läuft eine Frist wäh-
rend den Betreibungsferien oder während der Dauer eines Rechtsstillstandes ab, so verlän-
gert sich die Frist bis zum 3. Werktag nach Ende der Betreibungsferien oder des Rechtstill-
standes. 

 

Gebühren im Betreibungsverfahren 
Grundlage für die Gebührenerhebung der Betreibungsämter stellt die eidgenössische Ge-
bührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV) dar. 

Grundsätzlich trägt der Schuldner die Betreibungskosten. Diese sind jedoch vom Gläubiger 
vorzuschiessen. Wird der Vorschuss vom Gläubiger nicht geleistet, so kann das Betrei-
bungsamt seine Handlungen einstweilen unterlassen (Art. 68 SchKG). 

 


